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REDAKTIONELLES KONZEPT

COSMOPOLITAN – stark. smart. souverän.
Bundeskanzlerin, Supermodel, Unternehmenschefin, US-Außenministerin – Frauen können
heute alles werden, was sie wollen. Außer Papst. Als COSMOPOLITAN erstmals 
in Deutschland erschien, war ein solches Chancenspektrum noch eine ferne Vision. 
31 Jahre später ist das COSMOPOLITAN-Motto „stark. smart. souverän.” vom Leitsatz 
zum Lebensgefühl avanciert. Das Erfolgsgeheimnis von COSMOPOLITAN ? Empowerment! 
Monat für Monat werden unsere hoch qualifizierten Leserinnen ermutigt, ihre Träume
und Ziele selbstbewusst zu verwirklichen.

COSMOPOLITAN ist ihr Personal Coach für alle Lebensbereiche: Partnerschaft & Erotik, 
Job & Karriere, Beauty & Mode, Kultur & Lifestyle. COSMOPOLITAN motiviert, die eigenen 
Potenziale zu entfalten, um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Denn auch die
erfolgreichsten Frauen lassen sich gerne darin bestärken, wer und wie sie wirklich sind:
„stark. smart. souverän.”

COSMOPOLITAN erscheint in über 100 Ländern und ist mit ca. 78 Millionen LeserInnen 
das größte internationale Frauenmagazin der Welt.

Carolin Schuhler, Chefredakteurin



 Frauen       COSMOPOLITAN  Elle Vogue Madame Maxi Petra

Frauen ab 14 Jahren in Tsd.    35.925 1.290 671 816 321 509 1.098

Struktur in %  100 100 100 100 100 100 100

Alter in %
14 – 19 Jahre  7 14  9 9 4 16 5

20 – 29 Jahre  13 34 26 24 12 29 16 

30 – 39 Jahre  14  16  15 16 13 13 19

40 – 49 Jahre  19 18  20 24  18 19 22

50 Jahre +  48 17 30 26 54 23 37

Ø-Alter 49 35 40 39 51 36 45

Ausbildung in %
Hochschulreife m./o. Studium 22 43 37 42 29 24 19           

Beruf in %
gesamt berufstätig  48 57 58 63 53 57 61

leitende Angestellte 10 13 19 16 16 10 9

Haushaltsnettoeinkommen in % 
3.000 € und mehr 26 40 43 48 36 33 32

3.500 € und mehr 17 29 34 37 27 21 19

LESERPROFIL

– 3 –

COSMOPOLITAN-Leserinnen sind moderne, anspruchsvolle Frauen!

Quelle: MA 2011 Pressemedien II, Basis: Frauen 
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Verlag  MARQUARD MEDIA AG
 Baarerstrasse 22
 CH-6300 Zug

Anzeigenverwaltung  MVG Medien Verlagsgesellschaft mbH & Co.
 Arabellastraße 33, 81925 München
 Postfach 81 06 80, 81906 München
 Telefon +49 (0) 89 92 34-0
 Fax        +49 (0) 89 92 34-183 (-668 Herstellung)

Bankverbindung  HypoVereinsbank München
 Konto 4320 233 157, BLZ 700 202 70

Zahlungsbedingungen  Innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungseingang netto ohne   
 Abzug; bei Vorauszahlung bis zum Erscheinungstermin 
 2% Skonto, sofern keine älteren Rechnungen offenstehen.
 Verzugszinsen lt. Ziffer 13 der allgemeinen Geschäftsbedingungen: 
 4,5% über dem jeweils gültigen Diskontsatz der Deutschen   
 Bundesbank. Alle Preise sind Nettopreise.  
 Es wird die gesetzliche MwSt. aufgeschlagen.

Geschäftsbedingungen  Für Anzeigenaufträge gelten im Übrigen die auf der Innenseite   
 des Umschlags abgedruckten allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Erscheinungsweise  monatlich, Donnerstag
Termine  Detaillierte Erscheinungs-, Anzeigenschluss- und 
 Rücktrittstermine auf Seite 6.

Garantierte 
verkaufte  Auflage gemäß Ziffer 15 AGB

Seitenlayout  Magazinformat:  210 mm breit, 280 mm hoch
 Satzspiegel:     178 mm breit, 250 mm hoch
 Pocketformat:     168 mm breit, 223 mm hoch

 Detaillierte Angaben auf Seite 5.

Anzeigenpreise  Anzeigen 1/1 Seite, 2c/3c/4c/sw € 32.000,-
 Eine vollständige Übersicht sämtlicher Anzeigenpreise 
 sowie der Formate finden Sie auf Seite 5.

Rabatte  Mengentarif
 03 Seiten  =  05%  
 06 Seiten  =  10%  
 09 Seiten  =  12%  
 12 Seiten  =  15%  
 18 Seiten  =  18%  
 24 Seiten  =  21%

Agenturvergütung  Wird gewährt bis zu maximal 15%.

Marquard Medien  Kombinationen möglich mit
Kombinationsrabatte SHAPE und JOY
 Auf jede parallele Zweierkombination erhalten Sie 
 2% Kombinationsrabatt.
 Auf jede parallele Dreierkombination erhalten Sie 
 4% Kombinationsrabatt.
 

Anzeigenstrecken  Rabatte für Anzeigenstrecken auf Anfrage.
 Eine Anzeigenstrecke gilt ab 5 Seiten.

Kulturrabatt  20%

Sonderplatzierungen  • 2. Umschlagseite + Seite 3   € 83.200,-
 • 4. Umschlagseite   € 43.200,-
 • vor/neben Inhalt/Editorial     € 38.400,-
 • bis Seite 41   € 36.800,-
 • 1. Anzeige im Beauty-Ressort  € 36.800,-
 • 1. Anzeige im Mode-Ressort  € 36.800,-
 
Keine Platzierungszusagen bei seitenanteiligen Anzeigen möglich.
Konkurrenz- und Themenausschluss können wir nicht gewähren.



 Seiten  Bunddurchdruck Bunddurchdruck  Anzeigenpreise
   Satzspiegel angeschnitten2)  €

 2/1 Seiten 396 250 420 280  64.000,–
 

 

 
 
 Die Anlieferung der Druckunterlagen erfolgt im Magazinformat und wird in der Litho auf das Pocketformat prozentual verkleinert.

  
 1) Zu diesen Maßen ist die Beschnittzugabe (je 4 mm oben, unten, rechts und links) hinzuzurechnen. Wichtige Text- und Motivteile müssen mindestens 5 mm vom Beschnitt entfernt sein.
 2) Text, der über Bund läuft, muss pro Seite je 4 mm aus der Mitte gerückt werden. Bei Bildmotiven über Bund empfehlen wir pro Seite 3 mm optischen Überfüller.

  Für Anschnitt wird kein Zuschlag berechnet. Detaillierte Reproeckdaten siehe Seite 7.

 Sonderformate und Sonderwerbeformen auf Anfrage.

 Für eine Teilbelegung in der Schweiz wenden Sie sich bitte an:    
 RAVERTA MARKETING, Ruth Mumenthaler          
 Bellerivestrasse 65, CH-8034 Zürich           
 Telefon +41 (0) 44 383 62 61, Fax +41 (0) 44 383 37 11
 raverta@bluewin.ch

 Seiten Anzeigenformate  Anzeigenformate Anzeigenpreise
 Seitenteile Satzspiegel angeschnitten1) 2c/3c/4c/sw in €  

 
   
   Breite Höhe Breite Höhe    
   mm mm mm mm

 1/1 Seite 178 250 210 280 32.000,–

 2/3 2-spaltig 118 250 138 280 25.600,–

 1/2 hoch 87 250 99 280 19.200,–
  quer  178 120 210 140

 1/3 hoch  57 250 69 280 12.800,–
  quer 178 70 210 90

FORMATE UND ANZEIGENPREISE
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POCKETFORMAT: 168 x 223 mm
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 Nr. EVT KW Anzeigenschluss/ Druckunterlagen Anzeigenschluss Anlieferung
    Rücktrittstermine* digitale Daten** Sonderinsertion Beihefter, Beikleber,
       Beilagen, Warenproben

 02/2012 19.01.2012 03 30.11.2011 05.12.2011 04.11.2011 22.12.2011    

   03/2012 16.02.2012 07 04.01.2012 09.01.2012 09.12.2011 25.01.2012

 04/2012 15.03.2012 11 01.02.2012 06.02.2012 04.01.2012 22.02.2012

 05/2012 19.04.2012 16 05.03.2012 09.03.2012 07.02.2012 26.03.2012

 06/2012 16.05.2012 20 04.04.2012 10.04.2012 09.03.2012 25.04.2012

 07/2012 21.06.2012 25 09.05.2012 14.05.2012 13.04.2012 30.05.2012

 08/2012 19.07.2012 29 05.06.2012 11.06.2012 11.05.2012 27.06.2012

 09/2012 23.08.2012 34 11.07.2012 16.07.2012 15.06.2012 01.08.2012

 10/2012 20.09.2012 38 08.08.2012 13.08.2012 13.07.2012 29.08.2012

 11/2012 18.10.2012 42 05.09.2012 10.09.2012 10.08.2012 27.09.2012

 12/2012 15.11.2012 46 03.10.2012 08.10.2012 07.09.2012 24.10.2012

 01/2013    13.12.2012 50 31.10.2012 05.11.2012 05.10.2012 21.11.2012

* Bitte beachten Sie, dass der Anzeigenschluss für Umschlagseiten 10 Tage vor dem regulären Anzeigenschluss ist.
** Bitte beachten Sie unsere Informationen für die Datenübernahme auf Seite 7.

Bei Auftragserteilung nach Anzeigenschluss und bei verspäteter Druckunterlagenabgabe kann keine Platzierungszusage gegeben werden.
Bei Anlieferung nach dem offiziellen Vorlagentermin kann der Verlag nicht die volle Qualitätsgarantie übernehmen.
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Druck  Umschlag  = Bogenoffset
 Inhalt  = Tiefdruck 

Verarbeitung  Hotmelt-Klebebindung

Papier  Umschlag  = 170 g/m2 holzfrei Bilderdruck
 Inhalt =   60 g/m2 LWC aufgebessert matt

Anlieferung Druck- Digitale Druckunterlagen- Druckunterlagen (Proofs  
unterlagen Annahme über  und Daten) auch an:
 www.duon-portal.de  m2p Medienfabrik GmbH 
 support@duon-portal.de  Wolfgang Hegendörfer 
 Tel.-Hotline: +49 (0) 40 37 41-17 50 Lina-Ammon-Str.22 
   D-90471 Nürnberg
Terminabsprachen Bitte über den Verlag: Andreas Hofner 
 Telefon +49 (0) 89 92 34-152 
 Fax        +49 (0) 89 92 34-668
 andreas.hofner@mvg.de 

Druck  Burda Druck GmbH, Büro Nürnberg
 Mainstraße 20, D-90451 Nürnberg

Motivwiederholungen  Wiederholungsmeldungen bitte bis spätestens zum
  Druckunterlagenschluss per Fax oder E-Mail an den 
 Verlag. Bekommen wir keine schriftliche Meldung, wird  
 automatisch das zuletzt eingesetzte Motiv verwendet.

Digitale Druckvorlagen  Digital-Proof-Verfahren  Epson/Canon 
  Das Proof muss von den mitge- 
  lieferten Daten hergestellt sein.

Farbraumanpassungen: Prozess-Standard  Tiefdruck
Für Tiefdruck/Inhalt Für Epson 4800/7800/980 PSR_LWC_PLUS_Ex800_
  GMGsemimatte250_V2.mx4
 Für Epson 4880/7880/9880 PSR_LWC_PLUS_Ex880_  
  GMGsemimatte250_V2.mx4
 ICC-Profil PSR_LWC_PLUS_V2_PT.icc

Für Offset/Umschlag  ECI ISO Coated v2
 Daten und Proof im Eurostandard
Empfohlene Datenformate  Tiefdruck/Offset  PDF/X3

Auflösung  Bildbestandteile  CT: 120 l/cm
 Linework  LW: 360 l/cm
Datenträger  CD-ROM (ISO 9660), DVD-ROM (ISO 9660)

 E-Mail  Wolfgang.Hegendoerfer@media2print.de
 Daten bis zu einer Größe von maximal 15 MB können
 per E-Mail gesendet werden.

Übertragung ftp ftp.Media2Print.de
 user: gast
 Passwort: auf Anfrage
 Bitte Übertragung vorab per E-Mail ankündigen:
 Wolfgang.Hegendoerfer@media2print.de
 Wenn Sie Fragen zur ftp-Übertragung haben, 
 rufen Sie bitte im Verlag an: + 49 (0) 89 92 34-152.

Hinweise  Das angewandte Druckverfahren ist Tiefdruck.
 Der Workflow erfolgt durchgehend digital. Datenanlieferung   
 bedeutet die fristgerechte Bereitstellung imprimierter, also   
 druckfertiger Daten. Die Daten müssen bereits im Vorlagen-
 studio mit PSR-Tiefdruckprofil versehen werden. 

 ICC-Profile: www.eci.org  PDF/X3  www.eci.org
 Der Verlag stellt Farbprofile zum Download unter
 www.mvg.de/cosmopolitan/print/formate-preise.html
 zur Verfügung.

Anzeigendaten, die von der angegebenen Profilierung und Farbraumanpassung
abweichen, werden gegen einen entsprechenden Mehrpreis von der Druckvorstufe
angepasst. Trotz allem sind diese Anzeigen von sämtlichen den Farbstand betref-
fenden Reklamationen ausgenommen. 
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Für AD SPECIALS ist in jedem Fall ein Probelauf erforderlich. Bitte kalkulieren Sie
genügend Vorlaufzeit ein! Die Muster sollten vor dem Dispositionstermin vorliegen. 
Für die endgültige Verarbeitungszusage benötigen wir 4 Wochen vor Anzeigen-
schluss 10 Blindmuster im Verlag, Abteilung Herstellung, Andreas Hofner. 
Nach Drucklegung lassen Sie uns bitte unbedingt 5 Originale zukommen 
(bis spätestens 4 Wochen vor EVT = Anliefer termin!).

Anlieferung von  Druckverarbeitung Nürnberg
Beiheftern, Beilagen,  Brunecker Straße 84–98
Anklebegut frei Haus  D-90461 Nürnberg
 Sevim Kudat
 Telefon  +49 (0) 911 43 99 21-42
 Fax  +49 (0) 911 43 99 21-30

Anliefertermin  4 Wochen vor Erscheinen
Ad Specials Bei früherer Anlieferung fallen Mehrkosten von € 10,- pro   
 Woche und Palette an.

Zusatzentgelte für Fremdbeilagen, Beikleber aller Art, Warenproben,  
Datenträger usw. (Gegenstände*) in der Abo-Auflage.

Die Post erhebt Entgelte, die an die Dicke von Beilagen und Beiklebern gekoppelt sind.
             – 02 mm      . /.
 03 mm – 05 mm € 054,-
 06 mm – 10 mm € 079,-
 11 mm – 30 mm € 104,-

* Maße von 0,5 mm und mehr werden auf 1 mm aufgerundet, Maße unter 0,5 mm werden 
abgerundet. Das Gewicht der Fremdbeilagen darf das Gewicht des Objekts nicht überschreiten.

ACHTUNG: Postgebühren gelten nur für die jeweilige Postauflage!

Für Postgebühren kann weder Provision noch Skonto gewährt werden.
Mehrkosten, verursacht durch technische Schwierigkeiten bei der Verarbeitung, werden in 
Rechnung gestellt.

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Vorschriften  Beihefter, Beilagen und Anklebegut müssen in Art und 
Anlieferungsform  Form eine einwandfreie, sofortige Verarbeitung  
 gewährleisten, ohne dass eine zusätzliche manuelle  
 Aufbereitung notwendig wird.

 Die unverschränkten, kantengeraden Lagen müssen 
 80 bis 100 mm hoch sein.
 Keine Gummiringe oder lagenweise Verpackung!

 Durch zu frische Druckfarben zusammengeklebte, stark 
 elektrostatisch aufgeladene oder feucht gewordene Exemplare  
 können nicht verarbeitet werden. Das Gleiche gilt für umge-  
 knickte Ecken bzw. Kanten und Quetschfalten. Beilagen und   
 Beihefter müssen rechtwinkelig und formatgleich geschnitten  
 sein. Sie dürfen am Schnitt keine Verblockung durch stumpfe   
 Messer aufweisen.

Zollbestimmungen  Bitte verwenden Sie die international gültigen Zollpapiere.
 Bei Lieferung aus EU-Ländern bitte Ihre
 UID-Nr. mit dem Zusatz: Innergemeinschaftliche steuerfreie
 Sendung. UID-Nr. von u.e sebald: DE 811118442

Lieferbedingungen  –  frei Haus
 –  verzollt inkl. aller Spesen und sonstiger Kosten
  (entfällt bei Sendungen aus EU-Ländern)
 –  UNVERSTEUERT!
  (EUST geht zu Lasten des Empfängers)

 Bei Lieferung aus Ländern, die keine EU-Mitglieder sind: 
 bis zu € 4.091,- Warenwert EUR2-Formulare, darüber hinaus 
 EUR1-Formulare.

Kennzeichnung  Der Verlag stellt Lieferscheine zum Download unter
 www.mvg.de/cosmopolitan/print/formate-preise.html
 zur Verfügung. Die Begleitpapiere müssen Angaben über  
 die Stückzahl, Transporteinheiten, Zeitschriftentitel und  
 Heftnummer sowie den Kundennamen enthalten. Angaben  
 bitte zusätzlich außen an den Paletten anbringen.
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Formate  Mindestformat:  105 mm breit  148 mm hoch
 Maximales Format:  180 mm breit  260 mm hoch

Papiergewicht Bis 4 Seiten mind. 120 g/m2.

  Auflage o. Abo Abo-Auflage
Beilegekosten  bis 20 g Einzelgewicht =  € 150,- € 170,-
Angaben pro Tausend  bis 25 g Einzelgewicht =  € 155,- € 180,-
 bis 30 g Einzelgewicht =  € 160,- € 190,-
 bis 35 g Einzelgewicht =  € 165,- € 200,-
 bis 40 g Einzelgewicht =  € 170,- € 210,-

 je weitere angefangene  
 5 g Einzelgewicht zuzüglich  €  0 5,- € 010,- 

 Bei mehr als 6 unterschiedlichen Codierungen berechnen wir   
 einen Zuschlag von € 10,- pro Tausend!

 Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. 

Die Auflagen unterliegen Schwankungen. Als Berechnungsgrundlage gelten die jeweils
bei Auftragserteilung gültigen Druckauflagenzahlen.
Die Preise können sich erhöhen, wenn die Beschaffenheit der Beilagen die Verarbeitung 
erschwert und Mehrkosten verursacht werden.

Zusatzentgelte für Fremdbeilagen, Beikleber aller Art, Warenproben, Datenträger  
usw. (Gegenstände) in der Abo-Auflage siehe Seite 8.

Umsatzstaffel  ab €   80.000,-  1%
 ab € 150.000,-  2%
 ab € 220.000,- 3%

Agenturvergütung  Wird gewährt bis zu maximal 15%.

Platzierung  Kann nicht verbindlich zugesichert werden. 

Auflage  Mindestauflage 50.000 pro Nielsen-Gebiet.
 Bitte kalkulieren Sie zusätzlich 3% Verarbeitungszuschuss ein.

Falzarten  Gefalzte Beilagen müssen im Kreuzbruch, Wickel- oder
  Mittelfalz verarbeitet sein und eine geschlossene Seite aufweisen. 
 
 Mehrseitige Beilagen mit Formaten größer als DIN A6 (105 mm  
 x 148 mm) müssen den Falz an der langen Seite aufweisen.

Beschnitt  Alle Beilagen müssen rechtwinkelig und formatgleich 
 geschnitten sein.

 Beilagen dürfen am Schnitt keine Verblockung durch stumpfe
 Messer aufweisen.

 Dünne Beilagen müssen grundsätzlich mit Rücken- oder
 Falzleimung hergestellt werden.

Angeklebte Produkte  Postkarten sind in der Beilage möglichst innen anzukleben.
(beispielsweise Postkarten)  Sie müssen dabei bündig im Falz zum Kopf oder Fuß der  
 Beilage angeklebt werden. Außen müssen sie parallel zum   
 Falz/Bund der Beilage kleben, mit maximal 5 mm Abstand dazu.

Für die endgültige Verarbeitungszusage benötigen wir 4 Wochen vor Anzeigen-
schluss 10 Blindmuster im Verlag, Abteilung Herstellung, Andreas Hofner. 
Nach Drucklegung lassen Sie uns bitte unbedingt 5 Originale zukommen 
(bis spätestens 4 Wochen vor EVT = Anliefer termin!).
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Beihefterformen Möglich sind: Altarfalz (8-seitig), Gatefold (6-seitig), mit aus-  
 klappbarer Lasche (2-seitig), mit Scentstrip rechts außen, mit   
 integrierten Postkarten, Warenproben, Duftmustern, Pop-up-  
 Formen, Gutscheinen, Doppelpostkarten, CDs in Papierhülle u.v.a.

Beihefterumfang  Ab 2 Seiten.

Beihefterformat  Vor Beschnitt/bei Anlieferung:
 Breite:  218 mm, inkl. 4 mm Fräsrand und
  4 mm Randbeschnitt.
 Höhe:  286 mm, inkl. 3 mm Kopf- und Fußbeschnitt.
 
 Wichtige Motivteile und Text sollten – bei Berücksich-
 tigung möglicher Beschnittdifferenzen – mindestens 
 5 mm von den Beschnittkanten entfernt stehen.

Papiergewicht  minimal = 80 g/m2, maximal = 150 g/m2

 bis 4 Seiten mind. 120 g/m2 
 kleiner als Heftformat mind. 90 g/m2

 
Beiheftungskosten   Auflage o. Abo Abo-Auflage
Angaben pro Tausend  2 und 4 Seiten  € 150,- € 170,-
  6 und 8 Seiten  € 160,- € 195,-
 10 und 12 Seiten  € 170,-  € 220,- 
 14 und16 Seiten  € 180,- € 245,-
 Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.  

Höhere Umfänge auf Anfrage. Die Preise können sich erhöhen, wenn die Beschaffenheit der 
Beihefter die Verarbeitung erschwert und Mehrkosten verursacht werden.

Zusatzentgelte für Fremdbeilagen, Beikleber aller Art, Warenproben, Datenträger 
usw. (Gegenstände) für die Abo-Auflage siehe Seite 8.

Umsatzstaffel  ab € 180.000,-  1%  
 ab € 150.000,-  2% 
 ab € 220.000,-  3%

Agenturvergütung  Wird gewährt bis zu maximal 15%.

Platzierung Nach den technischen Gegebenheiten. 
 Bitte Absprache mit der Anzeigendisposition.

Auflage  Die Auflagen unterliegen Schwankungen. 
 Als Berechnungsgrundlage gelten die jeweils bei Auftrags- 
 erteilung gültigen Druckauflagenzahlen.  
 Bitte kalkulieren Sie zusätzlich 3% Verarbeitungszuschuss ein.
 Mindestauflage: Inland. 
 Bitte unbedingt vor Produktionsbeginn die exakte Anliefer-  
 menge abfragen.

Anlieferung  Detaillierte Angaben auf Seite 8.

Anlieferungsform  Gleichschenkelig gefalzt, Kopf geschlossen möglich.
 Bei falschem Beschnitt bzw. Falz kann keine Verarbeitungs- 
 garantie übernommen werden.
 Bitte nicht weniger als 50 stückweise verschränkt verpacken.  
 Keine Gummiringe oder lagenweise Verpackung.  
 Bitte Seite 8 beachten!

Termine  Dispositions- und Rücktrittstermin:
(siehe auch S. 6)  4 Wochen vor Anzeigenschluss.
 Anliefertermin: 4 Wochen vor Erscheinen.

Für die endgültige Verarbeitungszusage benötigen wir 4 Wochen vor Anzeigen-
schluss 10 Blindmuster im Verlag, Abteilung Herstellung, Andreas Hofner. 
Nach Drucklegung lassen Sie uns bitte unbedingt 5 Originale zukommen 
(bis spätestens 4 Wochen vor EVT = Anliefer termin!).



AD SPECIALS/BEIKLEBER (nur im Magazinformat)

– 11 –

Beikleberformen  Möglich sind: aufgeklebte Postkarten, Coupons, CDs, Kuverts, 
 Heftchen, Duftkarten u.v.a. sowie Warenproben. Beikleber 
 können nur auf ganzseitige Trägeranzeigen geklebt werden.   
 Nur rechte Seiten möglich.
 Die Leimspur wird vertikal am linken Rand aufgetragen. 
 Es muss gewährleistet sein, dass der Inhalt von Kuverts bei 
 der Verarbeitung nicht herausrutschen kann! Die besonderen   
 Bedingungen für Warenproben finden Sie auf Seite 12.

Beikleberformate  Mindestformat:     60 mm x 80 mm, hoch und quer möglich.
 Maximales Format: 148 mm breit, 210 mm hoch.
 Davon abweichende Formate und Sonderformen
 erfordern einen Probelauf mit ca.  150 Mustern.   
 Bitte mit dem Verlag, Abteilung Herstellung,   
 Andreas Hofner, Tel. +49 (0) 89 92 34-152, absprechen.

Papiergewicht  Postkarten: 150 bis 170 g/m2  –  Coupons: 100 bis 170 g/m2

 Umschläge + Heftchen: bis 15 g Einzelgewicht
 (Mehrgewicht auf Anfrage) links oder unten geschlossen

Beiklebungskosten   Auflage o. Abo Abo-Auflage
Angaben pro Tausend  Postkarten etc.   €   86,- €   96,-
  Kuverts und CDs   €   96,- € 108,-
 Booklets bis 24 Seiten   €   96,- € 108,- 
 (höhere Umfänge auf Anfrage)
 Warenproben   € 115,- € 125,-

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Die Preise können sich erhöhen, wenn die Beschaffenheit der Beikleber die Verarbeitung 
erschwert und Mehrkosten verursacht werden.

Zusatzentgelte für Fremdbeilagen, Beikleber aller Art, Warenproben, Datenträger 
usw. (Gegenstände) für die Abo-Auflage siehe Seite 8.

Umsatzstaffel  ab €   80.000,-  1%
 ab € 150.000,-  2%
 ab € 220.000,-  3%

Agenturvergütung  Wird gewährt bis zu maximal 15%.

Klebezone  Abstand vom oberen und unteren Heftrand: jeweils 30 mm, 
 innerhalb dieser Zone variabel. Abstand seitlich: 30 bis 140 mm  
 vom Bund. Standtoleranzen bei der Klebung bis zu 10 mm 
 möglich! Winkeltoleranzen von +/– 5° möglich!

Auflage  Die Auflagen unterliegen Schwankungen. Als Berechnungs-  
 grundlage gelten die jeweils bei Auftragserteilung gültigen   
 Druckauflagenzahlen. 
 Bitte kalkulieren Sie zusätzlich 3% Verarbeitungszuschuss ein.
 Mindestauflage: Inland.
 Bitte unbedingt vor Produktionsbeginn die exakte
 Anliefermenge abfragen.

Anlieferung  Detaillierte Angaben auf Seite 8.

Anlieferungsform  Möglichst in Kartons sortiert, Lagenhöhe mind. 80 bis 100 mm.
 Bitte Seite 8 beachten!

Termine  Dispositions- und Rücktrittstermin:
(siehe auch S.  6)  4 Wochen vor Anzeigenschluss.
 Anliefertermin: 4 Wochen vor Erscheinen.

Für die endgültige Verarbeitungszusage benötigen wir 4 Wochen vor Anzeigen-
schluss 10 Blindmuster im Verlag, Abteilung Herstellung, Andreas Hofner. 
Nach Drucklegung lassen Sie uns bitte unbedingt 5 Originale zukommen 
(bis spätestens 4 Wochen vor EVT = Anliefer termin!).



AD SPECIALS/WARENPROBEN (nur im Magazinformat)

– 12 –

Beikleberformen  Als Warenproben können verschiedene Materialien verarbeitet  
 werden  (Papier, Kunststoff, Metall oder synthetische Stoffe).  
 Warenproben können nur auf ganzseitige Trägeranzeigen   
 geklebt werden. Nur rechte Seiten!

Beschaffenheit  Das Material muss hitzebeständig bis zu 300° Celsius sein,  
von Warenproben  da der Klebstoff bis zu dieser Temperatur erhitzt wird.
 Flüssige Warenproben müssen in fest verschweißten 
 Folien angeliefert werden, die einem Druck von mindestens   
 1.500 kp/cm2 unbeschädigt standhalten.
 Statisch aufgeladene oder aneinanderhaftende Exemplare 
 können nicht verarbeitet werden. Sie dürfen den technischen   
 Ablauf und den Versand der Auflage nicht gefährden. 
 Bei unvorhergesehenen Verarbeitungsschwierigkeiten, die eine  
 termingerechte Auslieferung der Auflage gefährden, behält sich  
 der Verlag vor, die Verarbeitung abzubrechen.

Formate  mindestens 060 mm breit –   80 mm hoch
 maximal  105 mm breit – 160 mm hoch
 maximale Stärke   1,5 mm

Gewicht  Bis zu 15 Gramm Einzelgewicht (Mehrgewicht auf Anfrage).

Beiklebungskosten   Auflage o. Abo Abo-Auflage
Angaben pro Tausend  Warenproben € 115,- € 125,-

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Die Preise können sich erhöhen, wenn die Beschaffenheit der Warenprobe die Verarbeitung 
erschwert und Mehrkosten verursacht werden. Alle Preise inklusive Entsorgungskosten, 
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer auf den Rechnungsbetrag.

Zusatzentgelte für Fremdbeilagen, Beikleber aller Art, Warenproben, Datenträger 
usw. (Gegenstände) für die Abo-Auflage siehe Seite 8.

Umsatzstaffel  ab €   80.000,-  1%
 ab € 150.000,- 2%
 ab € 220.000,-  3%

Agenturvergütung  Wird gewährt bis zu maximal 15%.

Klebezone  Abstand vom oberen und unteren Heftrand: jeweils 30 mm,  
 innerhalb dieser Zone variabel. Abstand seitlich: 30 bis 140 mm  
 vom Bund. Standtoleranzen bei der Klebung bis zu 10 mm 
 möglich! Winkeltoleranzen von +/– 5° möglich!

Auflage  Die Auflagen unterliegen Schwankungen. Als Berechnungs-
 grundlage gelten die jeweils bei Auftragserteilung gültigen   
 Druckauflagenzahlen.  
 Bitte kalkulieren Sie zusätzlich 3% Verarbeitungszuschuss ein.
 Mindestauflage: Inland.
 Bitte unbedingt vor Produktionsbeginn die exakte
 Anliefermenge abfragen.

Anlieferung  Detaillierte Angaben auf Seite 8.
Anlieferungsform  Aufrecht in Gitterkartons sortiert, von oben greifbar.
 Bitte Seite 8 beachten!

Termine  Dispositions- und Rücktrittstermin:
(siehe auch S.  6)  4 Wochen vor Anzeigenschluss.
 Anliefertermin: 4 Wochen vor Erscheinen.

Für die endgültige Verarbeitungszusage benötigen wir 4 Wochen vor Anzeigen-
schluss 10 Blindmuster im Verlag, Abteilung Herstellung, Andreas Hofner. 
Nach Drucklegung lassen Sie uns bitte unbedingt 5 Originale zukommen 
(bis spätestens 4 Wochen vor EVT = Anliefer termin!).
Bei Verarbeitungsproblemen ist ein Probelauf mit mindestens 150 Mustern erforderlich. 
Diese müssen in Material, Form und Inhalt mit der späteren Anlieferung identisch sein.
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PROMOTION

Anschrift  MVG Medien Verlagsgesellschaft mbH & Co.
 Promotion-Abteilung
 Arabellastraße 33
 81925 München

Ansprechpartner  Brigitte Nissing  Barbara Rauscher
 Leiterin Promotion  stellv. Leiterin Promotion
 Telefon +49 (0) 89 92 34-195 Telefon +49 (0) 89 92 34-166
 Fax  +49 (0) 89 92 34-183 Fax        +49 (0) 89 92 34-183
 brigitte.nissing@mvg.de barbara.rauscher@mvg.de

Format  Ab 1/1 Seite.

Preise  Auf Anfrage.
 
 Die COSMOPOLITAN-Promotion-Schaltkosten werden zum   
 gültigen Anzeigenpreis und im Rahmen des Jahres-
 abschlussrabatts berechnet.
   
 Die Promotion-Produktionskosten werden nach Abschluss   
 der Produktion nach tatsächlichem Aufwand (Konzept, Grafik,  
 Text, Recherche, Fotoankauf, Fotoproduktion, Technik) in 
 Rechnung gestellt. Produktionskosten sind nicht rabattfähig.

Kennzeichnung  Promotion-Seiten werden mit „COSMOPOLITAN-PROMOTION“  
 und „ANZEIGE“ in 10 pt. Versalien gekennzeichnet.

Abwicklung  COSMOPOLITAN-Promotion-Anzeigen werden von unserem   
 Promotion-Team im redaktionellen Stil von COSMOPOLITAN   
 gestaltet und produziert.  
 Dies geschieht in enger Absprache mit dem Kunden bzw. der   
 Agentur. Promotion-Anzeigen können als Einzel- oder Gemein- 
 schafts-Promotion mit passenden Partnern konzipiert werden.  
 Die Promotion-Schlusstermine liegen 5 Wochen vor dem 
 offiziellen Anzeigenschluss.

Themenbezogene  COSMOPOLITAN Nr. 12/2012
Promotion Weihnachts-Geschenk-Promotion
 Preise auf Anfrage.

Weitere Aktionen  

Handel Um den Handel mit einzubeziehen, können Promotion-  
 Anzeigen zusätzlich als Sonderdrucke „Gesehen in 
 COSMOPOLITAN“ oder als Aufsteller werblich eingesetzt   
 werden. Preise auf Anfrage.

Crossmedial Promotion-Anzeigen können auf Wunsch mit einem Online-
 Auftritt auf www.cosmopolitan.de kombiniert und ergänzt 
 werden. Preise auf Anfrage.



ONLINE
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ONLINE

Positionierung COSMOPOLITAN ONLINE informiert aktuell über Fashion-,   
 Beauty- und Lifestyle-Trends. Als Personal Coach steht 
 COSMOPOLITAN ONLINE den Usern auch in Karrierefragen 
 zur Seite und hilft wie eine erfahrene Freundin in allen Sex- 
 und Liebesangelegenheiten, Frauen sich selbst und ihren 
 Partner besser kennenzulernen. Interaktive Angebote wie   
 Gewinnspiele, Psychotests und Umfragen in der großen 
 Community sowie Video-Einbindungen runden die Online-
 Kompetenz der erfolgreichen Zeitschrift COSMOPOLITAN ab. 
Apps & Social Media Seit September 2010 ist die höchst innovative und interaktive 
 iPad App von COSMOPOLITAN verfügbar. Die Print-Inhalte werden  
 eins zu eins übernommen und mit vielen interaktiven Features 
 angereichert, so dass unsere UserInnen ein einmaliges multi- 
 mediales Lese-Erlebnis unserer traumhaften Magazine haben.  
 Des Weiteren setzen wir auf Mobile Marketing und sind bereits  
 mit den drei iPhone-Applikationen Love-Position, Horoskop-App  
 und Orakel-App gestartet. Selbstverständlich wird auch auf 
 unserer Facebook-Seite über die aktuellen Themen gepostet. 

Standardwerbemittel - XXL-Banner (728 x 90) - Layer-Ad
 - Skyscraper (160 x 600, 200 x 600) - Wallpaper
 - Halfpage-Ad (300 x 600) - Banderole-Ad
 - Content-Ad (300 x 250) - Seiteneinfärbung 
 - Fireplace

Individuelle  - Online-Promotion (Advertorial, Gewinnspiele, Voting, 
Online-Integration    Pretest, Psychotest)
 - Ressort- und Rubrikensponsoring
 - Newsletterwerbung
 - Integratives Branding

Preise Auf Anfrage.

Ansprechpartner  Serdar Tuncer
 Online-Vermarktung
 Telefon +49 (0) 89 92 34-628
 Fax +49 (0) 89 92 34-618
 serdar.tuncer@mvg.de
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR ANZEIGEN, FREMDBEILAGEN UND ANDERE WERBEMITTEL IN WERBETRÄGERN DER MVG MEDIEN VERLAGSGESELLSCHAFT mbH & Co.
1. Werbeauftrag
1.1 „Auftrag“ im Sinn der nachfolgenden AGB ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen oder anderer Werbemittel (zusammen „Werbemittel“) eines Werbungtreibenden oder son-
stigen Inserenten („Auftraggeber“) in einer Druckschrift, in digitalen Medien (z.B. Apps) und/oder in Online-Angeboten (z.B. Webseiten) (zusammen „Werbeträger“), die von der MVG Medien Verlagsgesellschaft 
mbH & Co. oder einem mit ihr i. S. d. § 15 AktG verbundenen in- oder ausländischen Unternehmen („Verlag“), zum Zweck der Verbreitung vermarktet werden. „Abschluss“ im Sinne der nachfolgenden AGB ist 
ein Auftrag über die Schaltung mehrerer Werbemittel unter Beachtung der von dem Verlag angebotenen Rabattstaffeln, wobei die einzelnen rechtsverbindlichen Aufträge jeweils erst durch schriftliche oder 
elektronische Bestätigung des Abrufs zustande kommen. „Abruf“ ist die Aufforderung des Auftraggebers an den Verlag, auf der Grundlage eines Abschlusses ein konkretes Werbemittel zu veröffentlichen. 
1.2 Für den Auftrag gelten ausschließlich die AGB sowie die Preisliste des Verlags, die einen wesentlichen Vertragsbestandteil bildet. Die Gültigkeit etwaiger allgemeiner Geschäftsbedingungen des Auftrag-
gebers ist, soweit sie mit diesen AGB nicht übereinstimmen, ausdrücklich ausgeschlossen.
2. Werbemittel
Werbemittel im Sinne dieser AGB können beispielsweise aus einem oder mehreren der folgenden Elemente bestehen: (i) aus einem Bild und/oder Text, (ii) aus Tonfolgen und/oder Bewegtbildern (z.B. Banner, 
Skyscraper, Pop-up), (iii) aus einer sensitiven Fläche, die bei Anklicken die Verbindung mittels einer vom Auftraggeber genannten Online-Adresse zu weiteren Daten herstellt, die im Bereich des Auftraggebers 
und/oder Dritten liegen (z. B. Link), (iv) Beilagen. Soweit ein Werbemittel aufgrund seiner Gestaltung nicht offensichtlich als Werbung zu erkennen ist, ist der Verlag berechtigt, das Werbemittel als solches zu
kennzeichnen, insbesondere durch das Wort „Anzeige“, und/oder das Werbemittel vom redaktionellen Inhalt räumlich abzusetzen, um den Werbecharakter zu verdeutlichen.
3. Vertragsschluss
3.1 Der Auftrag kommt zustande durch die Buchung des Werbemittels durch den Auftraggeber (Angebot) und Bestätigung der Buchung durch den Verlag in Textform (Annahme). Aufträge können schriftlich, 
per E-Mail, Fax oder Internet aufgegeben werden. Der Verlag haftet nicht für Übermittlungsfehler. Vorbehaltlich entgegenstehender individueller Vereinbarungen kommt der Vertrag erst nach schriftlicher 
Bestätigung durch den Verlag zustande. Auftragsbestätigungen über EDV (z.B. per E-Mail) sind auch ohne Unterschrift rechtsverbindlich. Buchung und Bestätigung können auch über das OBS Online-Buchungs-
system erfolgen (Infos zu OBS unter www.obs-portal.de). 
3.2 Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der
Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. 
3.3 Nach Anzeigenschluss bzw. bei Digital- und Online-Medien 5 Werktage vor Aufschaltung sind Stornierungen oder Änderungen nicht mehr möglich. 
3.4 Aufträge für Werbemittel, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen eines Werbeträgers veröffentlicht werden sollen, müssen so 
rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Platzierungsvorschriften werden nur durch 
ausdrückliche Bestätigung des Verlags verbindlich. Rubrizierte Werbemittel werden in der jeweiligen Rubrik geschaltet, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf. Sofern der Auftraggeber keine
eindeutigen Platzierungsvorgaben macht, kann der Verlag die Platzierung des Werbemittels frei bestimmen. 
3.5 Die Werbungsmittler und Werbeagenturen („Agenturen“) sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen gegenüber den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlags zu 
halten. Mittlervergütung wird nur an nachgewiesene Agenturen vergütet. Der Verlag behält sich die Rückforderung geleisteter Mittlervergütung an nicht nachgewiesene Agenturen vor. Die gewährte Mittler-
vergütung darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden. Aufträge durch Agenturen werden in deren Namen und auf deren Rechnung erteilt. Soweit Agenturen Aufträge erteilen, 
kommt der Vertrag im Zweifel mit der Agentur zustande. Soll ein Werbungtreibender Auftraggeber werden, muss dies gesondert unter namentlicher Nennung des Werbungtreibenden vereinbart werden und
der Verlag ist berechtigt, von der Agentur die Vorlage einer Vollmacht zu verlangen. 
3.6 Aufträge können nur schriftlich gekündigt werden. Die Kündigung eines Auftrags ist bis zum Anzeigenschluss möglich. Danach hat der Auftraggeber den Auftrag zu bezahlen. Ansonsten kann der Verlag die
Erstattung der bis zur Kündigung angefallenen Kosten nach den gesetzlichen Vorschriften verlangen. 
4. Vorlagen 
4.1 Alle für die Werbemittel erforderlichen Inhalte, Informationen, Daten, Dateien und sonstigen Materialien („Vorlagen“) werden dem Verlag von dem Auftraggeber vollständig, fehler- und virenfrei und den
 vertraglichen Vereinbarungen entsprechend rechtzeitig zur Verfügung gestellt. 
4.2 Die Vorlagen müssen dem Verlag bis zum jeweiligen Anzeigenschluss, die Vorlagen für Online-Werbemittel spätestens 5 Werktage vor Schaltungsbeginn vorliegen. 
4.3 Druckvorlagen sind vom Auftraggeber in PSR/ECI-Tiefdruck-/Offsetanpassung (Reproeckdaten unter www.mvg.de, PSR/ECI-ICC-Profil unter www.eci.org) als CD und Farbproof zu liefern. Digital übermittelte 
Druckvorlagen für Farbanzeigen können nur mit einem auf Papier gelieferten Farbproof mit Medienkeil zuverlässig verarbeitet werden. Ohne Farbproof können Farbabweichungen entstehen. Unerwünschte 
Druckresultate, die sich auf eine Abweichung des Auftraggebers von den technischen Angaben zur Erstellung und Übermittlung von Druckvorlagen zurückführen lassen, begründen keinen Preisminderungs-
anspruch. Bei Druckvorlagen, die zusätzliche Satzkosten verursachen, werden diese in Rechnung gestellt. Dies gilt auch für Mehrkosten, die aufgrund erforderlicher Profilierungs- oder Farbanpassungen (PSR/
ECI-Tiefdruck-/Offsetanpassung) anfallen. Ansprüche des Werbungtreibenden wegen ungenügenden Abdrucks sind ausgeschlossen, wenn die übergebenen Druckunterlagen nicht den PSR/ECI-ICC-Profilen 
entsprechen. Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern werden dieselben erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der Werbungtreibende bei ungenügendem Abdruck 
keine Ansprüche. Bei Überschreitung der im Terminplan festgelegten Daten für die Übersendung der Druckunterlagen kann keine Gewähr für eine einwandfreie Druckwiedergabe übernommen werden. 
4.4 Bei der Anlieferung von digitalen Vorlagen ist der Auftraggeber verpflichtet, ordnungsgemäße, insbesondere dem Format oder den technischen Vorgaben des Verlags entsprechende Vorlagen für das 
Werbemittel anzuliefern. Der Auftraggeber hat vor einer digitalen Übertragung von Daten dafür Sorge zu tragen, dass diese frei von Computerviren sind. Entdeckt der Verlag auf einer ihm übermittelten 
Datei Computerviren, wird diese Datei gelöscht, ohne dass der Auftraggeber hieraus Ansprüche geltend machen könnte. Der Verlag behält sich vor Schadensersatz vom Auftraggeber in Anspruch zu nehmen,
wenn durch vom Auftraggeber infiltrierte Computerviren dem Verlag Schäden entstanden sind. 
4.5 Vereinbart ist die für den belegten Titel nach Maßgabe der Angaben in der Preisliste sowie in der Auftragsbestätigung übliche Beschaffenheit des Werbemittels im Rahmen der durch die Vorlage gegebe-
nen Möglichkeiten. Dies gilt nur für den Fall, dass der Auftraggeber die Vorgaben des Verlags zur Erstellung und Übermittlung von Vorlagen einhält. 
4.6 Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Vorlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Sind Mängel bei den Vorlagen nicht offenkundig, so hat der Auftraggeber bei ungenügender Veröffentli-
chung keine Ansprüche. Das Gleiche gilt bei Fehlern in wiederholten Werbeschaltungen, wenn der Auftraggeber nicht rechtzeitig vor Veröffentlichung der nächstfolgenden Werbeschaltung auf den Fehler hinweist. 
4.7 Kosten des Verlags für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende Änderungen der Vorlagen hat der Auftraggeber zu tragen. 
4.8 Die Anlieferung von Beilagen (auch mit Zusatzwaren, z.B. Kosmetikproben) und die Abholung von Reststücken erfolgt auf Kosten und Risiko des Kunden frei Druckerei. Der Verlag ist nicht verpflichtet, 
Lieferungen auf Qualität oder Vollständigkeit zu prüfen. Der Verlag haftet für Fehlbestände nach Abschluss der Beilage nur für vorsätzliches Verhalten eigener Mitarbeiter oder der Druckerei. Für Transport-
schäden oder -verluste ist der Verlag nicht verantwortlich. 
4.9 Wenn ein Auftrag nicht oder falsch durchgeführt wird, weil der Auftraggeber seine Mitwirkungspflichten verletzt hat, insbesondere Vorlagen nicht rechtzeitig und/oder mangelhaft oder falsch gekennzeich-
net liefert, hat der Verlag dennoch Anspruch auf die vereinbarte Vergütung. 
4.10  Vorlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt und nicht länger als 1 Jahr nach der letzten Schaltung vom Verlag aufbewahrt. Die Pflicht der Aufbewahrung aller
übersandten Unterlagen erlischt 3 Monate nach der letztmaligen Schaltung des Werbemittels.
5. Abwicklungsfrist
Werbemittel sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb 1 Jahres nach Abschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Werbemittel eingeräumt, so ist der Auftrag
innerhalb eines Jahres seit Erscheinen des ersten Werbemittels abzuwickeln, sofern das erste Werbemittel innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht ist. 
6. Auftragserweiterung
Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 5 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Werbemittelmenge hinaus weitere Werbemittel abzurufen. 
7. Nachlasserstattung
Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem
der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlags beruht. 
8. Ablehnungsbefugnis
Der Verlag behält sich vor, Aufträge – auch rechtsverbindlich bestätigte Aufträge sowie einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – wegen des Inhalts, der Gestaltung, der Herkunft oder der tech-
nischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlags abzulehnen bzw. zu sperren, insbesondere wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt, vom 
Deutschen Werbe- bzw. Presserat in einem Beschwerdeverfahren beanstandet wurde oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annah-
mestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Insbesondere kann der Verlag ein bereits geschaltetes und veröffentlichtes Werbemittel unterbrechen oder zurückziehen, wenn der Auftraggeber nachträglich 
Änderungen der Inhalte des Werbemittels selbst vornimmt oder die Daten nachträglich verändert, auf die durch einen Link verwiesen wird und hierdurch die Voraussetzungen des Satz 1 erfüllt werden. 
Der Vergütungsanspruch des Verlags bleibt hiervon unberührt. Die Ablehnung wird dem Auftraggeber unverzüglich nach Kenntnis des Verlags von den betreffenden Inhalten mitgeteilt. 
9. Anzeigenschluss und Erscheinungstermine
Die in der Preisliste ausgewiesenen Anzeigenschlüsse und Erscheinungstermine sind für den Verlag unverbindlich. Dem Verlag steht es frei, Anzeigenschlusstermine und Erscheinungstermine kurzfristig, dem 
Produktionsablauf entsprechend, anzupassen.
10. Rechtegewährleistung und -einräumung
10.1  Der Auftraggeber garantiert, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Vorlagen, insbesondere sein Werbemittel und die Webseiten, auf die das jeweilige Werbemittel verweist, so ausgestaltet sind, 
dass sie nicht gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen und insbesondere jugendschutz-, datenschutz-, straf- und medienrechtliche Vorschriften einhalten. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung 
für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit und die Übermittlung der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen sowie der zugelieferten Werbemittel. Der Verlag ist nicht zur Prüfung 
verpflichtet, ob ein Auftrag die Rechte Dritter beeinträchtigt. Der Auftraggeber stellt den Verlag im Rahmen des Auftrags von allen Ansprüchen Dritter frei, die wegen der Verletzung gesetzlicher Bestim-
mungen entstehen können. Ferner wird der Verlag von den Kosten zur notwendigen Rechtsverteidigung freigestellt. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Verlag nach Treu und Glauben mit Informationen 
und Unterlagen bei der Rechtsverteidigung gegenüber Dritten zu unterstützen. Wird der Verlag zum Abdruck einer Gegendarstellung oder Berichtigung zu einem Werbemittel verpflichtet, hat der Auftraggeber 
diese Veröffentlichung nach der gültigen Preisliste zu bezahlen. 

10.2   Der Auftraggeber garantiert, dass er alle zur Schaltung, Veröffentlichung und Verbreitung des Werbemittels erforderlichen Rechte besitzt. Der Auftraggeber räumt dem Verlag die für die zweckgemäße 
Nutzung des Werbemittels in den jeweiligen Werbeträgern erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz- und sonstigen Rechte ein, insbesondere die jeweils erforderlichen Rechte zur Vervielfäl-
tigung, Verbreitung, Übertragung, Sendung, Bearbeitung, zum öffentlichen Zugänglichmachen, Einstellen in einer Datenbank, zur Entnahme aus einer Datenbank und zum Bereithalten zum Abruf, und zwar zeitlich, 
räumlich und inhaltlich in dem für die Durchführung des Auftrags notwendigen Umfang. Vorgenannte Rechte werden in allen Fällen örtlich unbegrenzt eingeräumt und berechtigen zur Schaltung mittels aller
bekannten technischen Verfahren sowie in allen bekannten Formen von Werbeträgern. 
11. Gewährleistung 
11.1   Für Aufträge, die in den Digital- oder Online-Medien veröffentlicht werden, gewährleistet der Verlag im Rahmen der vorhersehbaren Anforderungen eine dem jeweils üblichen technischen Standard 
entsprechende bestmögliche Wiedergabe des Werbemittels. Dem Auftraggeber ist jedoch bekannt, dass es im elektronischen Bereich nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, ein von Fehlern vollkommen 
freies Programm zu erstellen. Die Gewährleistung gilt nicht für unwesentliche Fehler. Ein Fehler in der Darstellung liegt nicht vor, wenn er hervorgerufen wird durch (i) Verwendung einer nicht geeigneten 
Darstellungssoft- und/oder Hardware, (ii) Störung der Kommunikationsnetze anderer Betreiber, (iii) Rechnerausfall bei Dritten (z.B. anderen Providern), (iv) unvollständige und/oder nicht aktualisierte Angebote auf sog. 
Proxies (Zwischenspeichern), (v) Ausfall des Ad-Servers, der nicht länger als 24 Stunden (fortlaufend) innerhalb von 30 Tagen nach Beginn der vertraglich vereinbarten Schaltung andauert. Bei einem Ausfall des Ad-Servers 
über einen erheblichen Zeitraum (mehr als 10%) im Rahmen einer zeitgebundenen Festbuchung entfällt die Zahlungspflicht des Auftraggebers für den Zeitraum des Ausfalls. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 
11.2   Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise fehlerhafter Wiedergabe des Werbemittels – trotz Lieferung einwandfreier Vorlagen – Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzschaltung 
(Nacherfüllung), aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck des Werbemittels beeinträchtigt wurde. Der Verlag hat das Recht, die Nacherfüllung zu verweigern, wenn diese einen Aufwand erfordert, der unter 
Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Auftraggebers steht oder diese für den Verlag nur mit 
unverhältnismäßigen Kosten möglich wäre. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist zur Nacherfüllung verstreichen, verweigert er die Nacherfüllung, ist die Nacherfüllung dem Aufraggeber 
nicht zumutbar oder ist sie erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrags. Bei unwesentlichen Mängeln des Werbemittels ist 
die Rückgängigmachung des Auftrags ausgeschlossen. Reklamationen müssen innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der Rechnung geltend gemacht werden. Bei nicht offensichtlichen Mängeln müssen
Reklamationen binnen 1 Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn geltend gemacht werden. 
11.3  Schadensersatzansprüche des Auftraggebers gegen den Verlag sind unabhängig vom Rechtsgrund, insbesondere aufgrund Verzug, der Verletzung vertraglicher Pflichten, der Verletzung gewerblicher 
Schutzrechte Dritter und unerlaubter Handlung, ausgeschlossen, es sei denn, der Verlag, seine Vertreter oder Erfüllungsgehilfen haben vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt oder eine Vertragspflicht leicht 
fahrlässig verletzt, die für die Erreichung des Vertragszwecks wesentlich ist, oder die Schadensersatzansprüche resultieren aus einer Beschaffenheitsgarantie. Soweit der Verlag dem Grunde nach haftet, wird 
der Schadensersatzanspruch auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht bei Vorsatz oder wenn das den Schaden auslösende Ereignis durch den Verlag, seine Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig verursacht wurde. Alle Schadensersatzansprüche gegen den Verlag verjähren in 12 Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem der Auftraggeber von den den Anspruch begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen müssen. Dies gilt nicht für Ansprüche aus unerlaubter oder vorsätzlicher Handlung. Resultieren die Schadensersatzansprüche aus dem Produkthaftungs-
gesetz, findet vorstehende Haftungsbegrenzung keine Anwendung. Gleiches gilt bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Soweit die Haftung des Verlags ausgeschlossen ist, gilt dies auch
für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 
12. Probeabzüge 
Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen,
die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzugs gesetzten Frist mitgeteilt werden. 
13. Preise und Zahlungsbedingungen 
13.1  Es gilt die im Zeitpunkt der Auftragserteilung gültige Preisliste. Preisänderungen für erteilte Aufträge sind gegenüber Unternehmern wirksam, wenn sie vom Verlag mindestens 1 Monat vor Veröffentlichung des 
Werbemittels angekündigt werden. Im Falle einer Preiserhöhung steht dem Auftraggeber ein Rücktrittsrecht zu. Das Rücktrittsrecht muss innerhalb von 14 Tagen in Textform nach Erhalt der Mitteilung über die Preiserhöhung 
ausgeübt werden. Für redaktionell gestaltete Werbemittel, Werbemittel auf Sonderseiten, in Sonderbeilagen und Kollektiven sowie Werbemittel, die nach Anzeigenschluss verkauft werden, kann der Verlag von der Preisliste
abweichende Preise festsetzen. Der Verlag behält sich das Recht vor, fehlerhafte Auftragsrechnungen innerhalb von 6 Monaten nach Rechnungsstellung zu korrigieren. 
13.2   Wird für konzernverbundene Unternehmen eine gemeinsame Rabattierung beansprucht, ist der schriftliche Nachweis des Konzernstatus des Werbungtreibenden erforderlich. Konzernverbundene Un-
ternehmen im Sinne dieser Bestimmung sind Unternehmen, zwischen denen eine kapitalmäßige Beteiligung von mindestens 50% besteht. Der Konzernstatus ist bei Kapitalgesellschaften durch Bestätigung 
eines Wirtschaftsprüfers oder durch Vorlage des letzten Geschäftsberichts, bei Personengesellschaften durch Vorlage eines Handelsregisterauszugs nachzuweisen. Der Nachweis muss spätestens bis zum 
Abschluss des Insertionsjahres erbracht werden. Ein späterer Nachweis kann nicht rückwirkend anerkannt werden. Konzernrabatte bedürfen in jedem Fall der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch 
den Verlag. Konzernrabatte werden nur für die Dauer der Konzernzugehörigkeit gewährt. Die Beendigung der Konzernzugehörigkeit ist unverzüglich anzuzeigen; mit der Beendigung der Konzernzugehörigkeit
endet auch die Konzernrabattierung. 
13.3  Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung
vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt. 
13.4   Bei Neuaufnahme einer Geschäftsverbindung und Aufträgen aus dem Ausland behält sich der Verlag vor, Vorauszahlung zum Anzeigenschlusstermin zu verlangen. Bei Aufträgen aus dem Ausland erfolgt 
die Rechnungsstellung ohne Mehrwertsteuerberechnung unter der Voraussetzung, dass Steuerbefreiung besteht und vom Auftraggeber schriftlich nachgewiesen wird. Der Verlag behält sich die Berechnung 
der Mehrwertsteuer in der gesetzlich geschuldeten Höhe für den Fall vor, dass die Finanzverwaltung die Steuerpflicht bejaht. Bei Zahlungsverzug oder Stundung hat der Auftraggeber Zinsen sowie die Einzie-
hungskosten zu bezahlen. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrags bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Schaltungen Vorauszahlung verlangen. Bei 
Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Abschlusses das Erscheinen weiterer Werbemittel ohne Rücksicht auf ein
ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrags und von dem Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen. 
14. Leistungsnachweis 
14.1   Soweit nichts anderes vereinbart ist, hält der Verlag die Zahl der Zugriffe auf Digital- und Online-Werbemittel innerhalb von 10 Werktagen nach Ausführung des Auftrags für den Auftraggeber zum Abruf bereit. 
14.2   Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Werbemittelbeleg. Je nach Art und Umfang des Auftrags werden nach Wahl des Verlags Anzeigenausschnitte, Belegseiten, vollständige Belegnum-
mern oder vergleichbare Belege geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlags über die Veröffentlichung und Verbreitung des
Werbemittels. 
15. Auflagenminderung bei Druckschriften
15.1  Aus einer Auflagenminderung bei Druckschriften kann nach Maßgabe des Satzes 2 bei einem Abschluss über mehrere Werbemittel ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Ge-
samtdurchschnitt des mit der ersten Schaltung beginnenden Anzeigenjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die 
nach Definition der IVW durchschnittlich verkaufte Auflage des vergangenen Kalenderjahres („Garantieauflage“) unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigender 
Mangel, wenn sie (i) bei einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren 20 v.H., (ii) bei einer Auflage bis zu 100.000 Exemplaren 15 v.H., (iii) bei einer Auflage bis zu 500.000 Exemplaren 10 v.H., (iv) bei einer Auflage 
über 500.000 Exemplaren 5 v.H. beträgt. Bei Abschlüssen sind Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Garantieauflage so rechtzeitig Kennt-
nis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen des Werbemittels vom Vertrag zurücktreten konnte. 
15.2   Abweichend von Absatz 1 berechtigt eine Auflagenminderung bei Titeln, die heftbezogene Auflagendaten veröffentlichen, nur dann zu einer Preisminderung, wenn und soweit sie bei einer Garantieauf-
lage von bis zu 500.000 Exemplaren 10 v.H. und bei einer Garantieauflage von über 500.000 Exemplaren 5 v.H. überschreitet („Schwankungsbreite“). 
15.3   Voraussetzung für einen Anspruch auf Preisminderung ist ein rabattfähiger Abschluss auf Basis der Mengenstaffel und für mindestens drei Ausgaben. Grundlage für die Berechnung der Preisminderung 
ist der Auftrag pro Unternehmen, soweit nicht bei Auftragserteilung eine Abrechnung nach Marken, die bei Auftragserteilung zu definieren sind, vereinbart wurde. Die mögliche Auflagenminderung errechnet 
sich als Saldo der Auflagenüber- und Auflagenunterschreitungen der belegten Ausgaben von der Garantieauflage innerhalb des Anzeigenjahres abzüglich der zulässigen Schwankungsbreite. Die Rückver-
gütung erfolgt am Kampagnenende auf Basis des Kundennettos unter Berücksichtigung der bereits gewährten Agenturvergütung als Naturalgutschrift oder – wenn dies nicht mehr möglich ist – als Entgelt. 
Ein Anspruch auf Rückvergütung besteht nur, wenn die Rückvergütungssumme mindestens 5% des Kundennettos des Abschlusses für ein Anzeigenjahr beträgt. 
16. Leistungsstörung
16.1  Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, illegalem Arbeitskampf, rechtswidriger Beschlagnahme, Verkehrsstörungen, allgemeiner Rohstoff- oder Energieverknappung und dergleichen – sowohl 
im Betrieb des Verlags als auch in fremden Betrieben, derer sich der Verlag zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient – hat der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der veröffentlichten Werbemit-
tel, wenn der Werbeträger mit 80% der im Durchschnitt der letzten vier Quartale verkauften oder auf andere Weise zugesicherten Auflage vom Verlag ausgeliefert worden ist. Bei geringeren Verlagsaus-
lieferungen wird der Rechnungsbetrag im gleichen Verhältnis gekürzt, in dem die Garantieauflage zur tatsächlich ausgelieferten Auflage steht. 
16.2  Ist die Durchführung eines Auftrags in Digital- oder Online-Medien aus Gründen, die der Verlag nicht zu vertreten hat, nicht oder nur teilweise zu bewerkstelligen, so wird diese nach Möglichkeit 
nachgeholt. Solche Gründe sind insbesondere bei Rechnerausfall, höherer Gewalt, Streik, aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, Störungen aus dem Verantwortungsbereich von Dritten (z.B. anderen Providern), 
Netzbetreibern oder Leistungsanbietern oder aus vergleichbaren Gründen gegeben. Bei Nachholung in angemessener und zumutbarer Zeit nach Beseitigung der Störung bleibt der Vergütungsanspruch des Verlags
bestehen.
17. Datenschutz
Der Verlag speichert im Rahmen der Geschäftsbeziehung die Daten des Auftraggebers mithilfe der elektronischen Datenverarbeitung nach den gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz. Der Verlag ist 
berechtigt, Bruttowerbeumsätze und vergleichbar relevante Daten des Auftraggebers auf Produktebene zur Veröffentlichung an Unternehmen weiterzuleiten, die sich mit der Erhebung und Auswertung solcher
Informationen beschäftigen. Diese Daten werden dort aggregiert und in anonymisierter Form in den Markt kommuniziert. 
18. Erfüllungsort/Gerichtsstand
Erfüllungsort ist der Sitz des Verlags. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und unter Ausschluss von Kollisionsrecht. Gerichtsstand für Klagen gegen Kaufleute, juristische Personen des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist der Sitz des Verlags.
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